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Gesetzesentwurf zur Vorratsdatenspeicherung: Verfassungsrechtlich fragwürdig und technisch nicht umsetzbar



Apropos Zivilgesellschaft – nicht nur Bürgerrechtsaktivisten lehnen die Wieder-



auflage der Vorratsdatenspeicherung ab. Eine aktuelle repräsentativen Umfrage, die das Meinungsforschungsinstitut YouGov im Auftrag von eco durchgeführt hat, zeigt, dass auch große Teile der Bevölkerung dagegen sind. Rund jeder Zweite (46%) spricht sich demnach klar gegen eine Neuauflage der Vorratsdatenspeicherung aus. 36 Prozent halten die Regelung für einen schweren Eingriff in die Grundrechte. Auch aus europarechtlicher Sicht ist der vorliegende Gesetzesentwurf zweifelhaft und aus meiner Sicht nicht mit der europäischen Grundrechtecharta vereinbar. So hat der EuGH in seinem Urteil zur Europäischen Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung aus dem Jahr 2014 eine anlasslose Speicherung aller Kommunikationsdaten als klaren Verstoß gegen europäische Grundrechte bewertet. Außerdem stellt das Urteil hohe Bedingungen an den Schutz von Berufsgeheimnisträgern. Diese Vorgaben des EuGH sind im vorliegenden Gesetzesentwurf der Bundesregierung nicht erfüllt. Ich gehe davon aus, dass die Europäische Kommission in dem aktuell laufenden Notifizierungsverfahren zu einem ähnlichen Schluss kommen und entsprechende Anpassungen fordern wird. eco hat die Bedenken der Internetwirtschaft in einem Brief an die EU-Kommission ausführlich dargelegt. Der aktuelle Gesetzesentwurf, der nun in den parlamentarischen Prozess eingeht, dokumentiert, dass sich die Bundesregierung im Detail nicht über die rechtlichen und technischen Herausforderungen einer solchen anlasslosen und flächendeckenden Datenspeicherung bewusst ist. Er ist an vielen Stellen schlichtweg nachlässig und ganz offenbar ohne den nötigen technischen Sachverstand formuliert. Herausgekommen ist ein Gesetzestext, den die betroffenen Unternehmen so nicht



werden umsetzen können. Viele der vorgesehenen technischen Vorschriften sind für die Praxis nicht handhabbar und führen gleichzeitig zu erheblichen Konflikten mit Grundrechten. Die Bundesregierung könnte einige dieser Konflikte vermeiden, wenn sie die Internetdienste von der Speicherverpflichtung ausklammerte. Besonders viele offene Fragen ergeben sich im Zusammenhang mit der Speicherung der IPAdressen sowie der Umsetzung der Sicherheitsanforderungen. Sollte die Bundesregierung trotz erheblicher verfassungsrechtlicher und technischer Bedenken an ihrem Vorhaben festhalten, müsste der Gesetzesentwurf zwingend modifiziert werden. Eine Chance für grundsätzliche Anpassungen bietet sich mit dem kürzlich angepassten Zeitplan: Im Gegensatz zur Bundesregierung haben die Abgeordneten des Deutschen Bundestags offenbar erkannt dass ein so folgenschweres Gesetz nicht mit der heißen Nadel gestrickt werden kann - ohne die sorgfältige Prüfung der technischen Umsetzbarkeit und Rechtmäßigkeit der Bestimmungen. Die zweite und dritte Lesung wird nun im Herbst und nicht wie ursprünglich vorgesehen noch vor der Sommerpause stattfinden. Mit diesem Politikbrief wollen wir die aus Sicht der Internetwirtschaft entscheidenden Fakten und Hintergründe zur Vorratsdatenspeicherung vorstellen. Wir tragen außerdem die wesentlichen Argumente gegen die Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung zusammen. Gleichzeitig stellen wir uns aber auch der sachbezogenen Debatte mit politischen Fürsprechern.



Oliver Süme, Vorstand Politik & Recht, eco – Verband der Internetwirtschaft e.  V.



Foto: Henning Granitza



Mit der geplanten Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung drohen erneut Investitions- und Rechtsunsicherheit für die betroffenen Unternehmen sowie ein massiver Eingriff in die Privatsphäre der Bürger. Es ist unverantwortlich dass die Bundesregierung ein so folgenschweres Gesetz derart hastig erarbeitet und jetzt im Eiltempo durchsetzen will. Unverantwortlich, weil der Regierungsentwurf, den das Bundeskabinett am 27. Mai beschlossen hat, viele technische und rechtliche Fragen aufwirft und einer zu erwartenden Verfassungsbeschwerde in der jetzigen Form nicht standhalten würde. Die Bundesregierung nimmt also in Kauf, dass die betroffenen Internet- und Telekommunikationsanbieter ein zweites Mal innerhalb weniger Jahre Unsummen in dreistelliger Millionenhöhe umsonst investieren, ohne dass ein positiver Effekt der Vorratsdatenspeicherung auf die Strafverfolgung bisher belegt ist. Inakzeptabel, weil die Bundesregierung sich taub stellt für die Gegenargumente der sehr zahlreichen Kritiker aus Justiz, Wirtschaft und Zivilgesellschaft.
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■ EDITORIAL



Das Thema Vorratsdatenspeicherung beschäftigt uns nun schon fast zehn Jahre – seit der entsprechenden euro päischen Richtlinie aus dem Jahr 2006. Seitdem kämpft eco an vorderster Front gegen die anlasslose und massenhafte Speicherung von Kommunikations- und Verbindungsdaten. Sah es vor einem Jahr mit dem entsprechenden EuGH-Urteil gegen die bestehende EU-Richtlinie noch so aus, als könnten wir das Thema endgültig zu den Akten legen, brachte es Justizminister Heiko Maas im April dieses Jahres mit der Vorstellung sei ner Leitlinien für eine neues Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung wieder auf die Tagesordnung.
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2.500 betroffene Unternehmen, 600 Millionen Euro Kosten Die Wiedereinführung der Vorrats datenspeicherung in Deutschland würde die betroffenen Unternehmen alleine für die Implementierung circa 600 Mio. Euro kosten. Dies ergibt eine Kostenschätzung, die eco – Verband der Internetwirtschaft e. V. durch geführt hat. eco geht von ca. 2500 betroffenen Unternehmen aus. Diese Schätzung beruht auf den Zahlen der Bundesnetzagentur, nach deren offiziellem Verzeichnis 3951 Unternehmen nach §6 TKG gemeldet waren. eco hat hiervon – nach konservativer Schätzung – mehr als ein Drittel abgezogen, da nicht alle gemeldeten Anbieter auch die Dienste anbieten, die später von der Vorratsdatenspeicherung betroffen sein werden. Wie allerdings die in der Begründung des Gesetzentwurfs enthaltene Schätzung von 1000 betroffenen Unternehmen – mithin nur einem Viertel aller gemeldeten Betriebe – zustande kommt, ist nicht nachvollziehbar. Nicht alle betroffenen Unternehmen haben ihren Sitz in Deutschland: Relevant ist nicht, wo sich die Firmenzentrale eines Unternehmens befindet, sondern wo es seine Geschäftstätigkeit tatsächlich ausübt. Es lassen sich ungefähre Größengruppen bilden. Der Aufwand richtet sich nach der Größe des Unternehmens und den angebotenen Diensten. Die in der Grafik dargestellten Kosten betreffen ausschließlich die Implementierung; laufender Betrieb, Wartung und Kosten für die Beauskunftung sind hier nicht eingerechnet.



„Die Verkehrsdatenspeicherung ist kein Allheilmittel“ Foto: spd-saar.de



Interview mit Heiko Maas, Bundesminister für Justiz und Verbraucherschutz (SPD) Ich mache mir aber auch nichts vor. Die Speicherung von Verkehrsdaten ist kein Allheilmittel – weder bei der Aufklärung noch bei der Verhinderung von Straftaten. Aber auf Spuren in der Welt der Telekommunikation zu verzichten, obwohl in der heutigen Zeit immer mehr auf diese Weise kommuniziert wird, wäre für eine effektive Strafverfolgung nicht richtig.



eco: Die Vorratsdatenspeicherung ist eine umstrittene Maßnahme zur Straf verfolgung. Jetzt haben Sie ein Gesetz zur Wiedereinführung der VDS in Deutschland vorgelegt. Welchen Nut zen versprechen Sie sich davon? Maas: Da die TK-Anbieter derzeit Verkehrsdaten zu Geschäftszwecken unterschiedlich lang speichern, hängt es vom Zufall ab, ob solche Daten zum Zeitpunkt einer Abfrage noch vorhanden sind oder nicht. Diese Situation ist unbefriedigend, und deshalb ändern wir sie mit der Einführung einer Speicherpflicht mit klaren Höchstspeicherfristen.



eco: Viele der vorgesehenen techni schen Vorschriften zur sicheren Spei cherung der Daten sind aus unserer Sicht für die Praxis nicht handhabbar und führen gleichzeitig zu erheblichen Konflikten mit Grundrechten. Wie gehen Sie mit diesen Unklarheiten um?



Wir geben den Ermittlungsbehörden ein weiteres Instrument zur Strafverfolgung an die Hand. Verkehrsdaten können beispielsweise Hinweise auf Kommunikationsstrukturen und Netzwerke organisierter Kriminalität liefern. Es handelt sich um Spuren, die bei der Aufklärung von Straftaten nützlich sein können – nicht mehr, aber auch nicht weniger.



Maas: Ich glaube, es ist noch zu früh, etwas über die Handhabbarkeit der Regelungen zu sagen. Schließlich soll ein genauer Katalog über die einzelnen Maßnahmen erst durch die Bundesnetzagentur erstellt werden. Daher gibt es auch eine Übergangsfrist, bis die Speicherverpflichtung eingreift.



So viel kann ich aber sagen: Die Sicherheitsmaßnahmen, die unser Gesetzentwurf vorsieht, beruhen auf den strengen Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts. Wir haben diese Vorgaben im Gesetzentwurf 1:1 aufgegriffen. Darüber hinaus stellt der Entwurf an mehreren Stellen klar, dass die Einzelmaßnahmen jeweils von dem Stand der Technik abhängig sind. Der Bundesnetzagentur steht ein hinreichender Spielraum zur Ver fügung, um die entsprechenden Sicherheitsvorschriften zu erarbeiten. Ich bin sicher, dass von den betroffenen Unternehmen nichts Unmögliches verlangt werden wird. eco: Das vom Bundesverfassungs gericht 2010 kassierte VDS-Gesetz hat bei den betroffenen Unternehmen bereits unnötige Kosten von mehreren hundert Millionen Euro verursacht. Für die Umsetzung der neuen Spei cherverpflichtungen verlangen Sie von den betroffenen Unternehmen nun erneut weitaus höhere Investitionen. Entschädigungsleistungen sind nur in äußersten Härtefällen vorgesehen.



Dabei ist die Strafverfolgung doch eine originär staatliche Aufgabe. Wie begründen Sie diesen Widerspruch? Maas: Auch hier beachten wir die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts, das ausgeführt hat, dass gegen die den Speicherungspflichtigen erwachsenden Kostenlasten keine grundsätzlichen Bedenken bestehen. Die Telekommunikationsunternehmen können die neuen Chancen der Telekommunikationstechnik zur Gewinnerzielung nutzen; daher müssen – so das Verfassungsgericht – sie auch die Kosten für die Einhegung der neuen Sicherheitsrisiken, die mit der Telekommunikation verbunden sind, übernehmen. Daher ist es verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, wenn die Unternehmen hierfür dann auch die anfallenden Kosten grundsätzlich zu tragen haben. Etwas anderes kann gelten, wenn die Kostenlasten erdrosselnde Wirkungen hätten. Darauf haben wir in unserem Entwurf Rücksicht genommen und für genau diese Fälle eine Entschädigung vorgesehen.



Mehrheit der Internetnutzer lehnt Vorratsdatenspeicherung ab Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung aus Nutzersicht Jeder Zweite lehnt die Neuauflage der Vorratsdatenspeicherung ab



Einfluss der Vorratsdatenspeicherung auf das Kommunikationsverhalten nach Wiedereinführung
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22 Die Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung halte ich für falsch.



Ich werde auf jeden Fall versuchen, nicht überwachte Dienste zu nutzen, sobald die Vorratsdatenspeicherung in Kraft tritt.



Ich habe mir noch keine abschließende Meinung dazu gebildet.



Ich habe mir noch keine abschließende Meinung dazu gebildet.



Die Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung halte ich für richtig. Die Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung ist mir egal. Keine Angabe.



Die Vorratsdatenspeicherungwird keinen Einfluss auf mein Kommunikationsverhalten haben. Keine Angabe.



Alle Daten, soweit nicht anders angegeben, sind von der YouGov Deutschland AG bereitgestellt. An der Befragung nahmen 1.007 Erwachsene teil. die Erhebung fand zwischen dem 12.05. und dem 18.05.2015 statt. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung (Alter 18+).



Rechtlicher Hintergrund BEGRIFF



GESETZGEBUNGSVORHABEN



Unter dem Begriff Vorratsdatenspeicherung versteht man die gesetzlich angeordnete Pflicht für Telekommunikations-Dienstbetreiber, die Verbindungsdaten (oder Metadaten, im TKG heißen sie „Verkehrsdaten“) ihrer Nutzer für einen bestimmten Zeitraum zu speichern, damit Strafverfolgungsbehörden gegebenenfalls im Zuge von Ermittlungen darauf zugreifen können. Dabei wird das gesamte Kommunikationsverhalten der Nutzer (in Bezug auf Telefon und Textnachrichten) aufgezeichnet. Diese Datenspeicherung geschieht also anlasslos und ohne Verdacht auf eine Straftat.



Basierend auf einer entsprechenden EU-Richtlinie aus dem Jahr 2006, hatte die Bundesregierung Ende des Jahres 2007 ein Gesetz verabschiedet, das die Speicherung von Telekommunikationsdaten der Nutzer regelte. Mit Urteil vom 2. März 2010 hat das Bundesverfassungsgericht dieses Gesetz für verfassungswidrig erklärt. Nach der Bundestagswahl im September 2013 einigte sich die aus CDU/CSU und SPD bestehende Regierungskoalition im Koalitionsvertrag auf eine Neuregelung der Datenspeicherung. Eine zeitnahe Umsetzung wurde allerdings durch Justizminister Heiko Maas (SPD) verhindert, der die anstehende Entscheidung des EuGH über die zugrundeliegende Richtlinie abwarten wollte.



Am 8. April 2014 erklärte der Europäische Gerichtshof die EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung für ungültig, da sie mit der Charta der Grundrechte der Europäischen Union unvereinbar sei. In der Folge ließ die EU-Kommission verlauten, dass eine Initiative für eine neue europäische Richtlinie derzeit nicht in Planung sei. Am 15. April 2015 hat Bundesjustizminister Heiko Maas die mit Innenminister Thomas de Maizère abgestimmten Leit linien für eine nationale gesetzliche Regelung vorgestellt. Nur vier Wochen nach Vorstellung der Leitlinien legte das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz am 18. Mai einen Referentenentwurf für ein neues Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung vor. Am 27. Mai



hat die Bundesregierung den entsprechenden Gesetzesentwurf beschlossen. Am 12. Juni fand im Plenum des Deutschen Bundestages die Erste Lesung des Gesetzentwurfs zur Vorratsdatenspeicherung statt. Die Europäische Kommission prüft seit Juni im Rahmen eines Notifizierungsverfahrens, ob der deutsche Gesetzesentwurf zur Vorratsdatenspeicherung mit Unionsrecht vereinbar ist. Das Verfahren dauert drei Monate, solange gilt eine Stillhaltefrist, während der das Vorhaben nicht verabschiedet werden darf. Kommt die Kommission zu dem Ergebnis, dass der Entwurf gegen EURecht verstößt, kann sie entsprechende Änderungen verlangen.



Gesetzesentwurf auf dem Prüfstand: Technische und rechtliche Umsetzungsh ürden 1. Ist die geplante Regelung verfassungsgemäß? Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat in seinem Urteil vom März 2010 die anlasslose Sammlung von Verkehrsdaten zum Zwecke des Zugriffs durch Straf verfolgungsbehörden (Vorratsdaten speicherung) nicht als grundsätzlich verfassungswidrig eingestuft. Gleichwohl setzt das Urteil dem Gesetzgeber angesichts der Schwere der Grundrechtseingriffe enge Grenzen für die Ausgestaltung einer solchen Regelung. Der Gesetzesentwurf zeigt, dass sich das BMJV im Rahmen des vom BVerfG vorgegebenen rechtlichen Spielraums bewegen möchte. Speicherdauer und Umfang der gespeicherten Daten fallen wesentlich geringer aus als in § 113a TKG a.F., der vom BVerfG 2010 für verfassungswidrig erklärt wurde. Gleichzeitig sieht der Gesetzesentwurf aber weiterhin vor, die Daten aller Nutzer elektronischer Kommunikation „anlasslos“, d.h. pauschal und ohne Verdacht auf die Verwicklung in eine Straftat, zu speichern. Dies ist problematisch, weil es gegen das Grundprinzip der Unschuldsvermutung verstößt und einen massiven Eingriff in die Privatsphäre darstellt.



2. Welche Herausforderungen ergeben sich aus rechtlicher und technischer Sicht mit der neuen Regelung zur Speicherung von IP-Adressen? Eine individuelle Signatur jedes Internet anschlusses gibt es heute nicht mehr. Bei den Internetdienstanbietern hat die Knappheit von IPv4-Adressen dazu geführt, dass hinter einer öffentlichen IP-Adresse ein eigener IP-Adressraum aufgebaut worden ist. Das heißt, eine IP-Adresse wird für mehrere Geräte genutzt. Um einen Nutzer eindeutig zu identifizieren, braucht die Strafverfolgungsbehörde also nicht nur die IP-Adresse, sondern auch den sogenannten Port, über den sich der Nutzer verbunden hat sowie einen hochgenauen Zeitstempel. Das bedeutet nicht nur deutlichen Mehraufwand für den Internetdienstanbieter (derzeit wird dieses Merkmal nur selten gespeichert, da es für die Abrechnung nicht benötigt wird), insgesamt wird auch die Zuordnung zum User sehr viel schwieriger. Der Provider muss letztendlich aufzeichnen, welche Internetverbindung von wann bis wann welchen Port mit welcher IP-Adresse (intern bzw. auch extern) genutzt hat. Das heißt, die Anbieter müssten damit eine Datenbank über sämtliche Kommunikationsverbindungen aufbauen, deren Auswertung umfangreiche Nutzerprofile ergeben würde. Dies verstößt gegen das Grundgesetz und könnte auch Begehrlichkeiten beispielsweise bei ausländischen Geheim- und Spionagediensten wecken.



3. Wie werden Berufsgeheimnisträger geschützt? Daten von telefonischen Seelsorgediensten sollen grundsätzlich von der Speicherung ausgenommen sein, während Daten von Berufsgeheimnisträgern wie Ärzten, Anwälten, Abgeordneten und Journalisten zwar gespeichert – aber nicht abgerufen werden dürfen. Unklar ist, wie diese Regelung umgesetzt werden soll. Bislang gibt es kein Verzeichnis in dem alle Berufsgeheimnisträger erfasst sind. Das heißt, entweder werden die Daten von Berufsgeheimnisträgern automatisch mit abgerufen (und dann ggf. erst von den zuständigen Strafverfolgungsbehörden nach Prüfung aussortiert), oder die Unternehmen müssen eine entsprechende Datenbank über Berufsgeheimnisträger aufbauen, die politisch nicht gewünscht ist. 4. Können die Unternehmen die im Gesetzesentwurf geforderten Sicherheitsanforderungen realisieren? Die im Gesetzesentwurf formulierten Sicherheitsanforderungen, die die betroffenen Unternehmen erfüllen sollen, sind teilweise noch sehr vage formuliert und werfen Fragen hinsichtlich ihrer technischen Umsetzbarkeit auf. Die Maßnahmen umfassen insbesondere: • den Einsatz eines besonders sicheren Verschlüsselungsverfahrens



Es ist unklar, wie die Vorgaben des BVerfG in die Praxis umgesetzt werden können, z.B. ist jeder Index in eine verschlüsselte Datei von Metadaten selbst wieder eine Metadatensammlung. Völlig unklar ist, wie die Vorgabe für Massenabfragen wie z.B. die Funkzellenabfrage realisiert werden soll. • d ie Speicherung mit einem hohen Schutz vor dem Zugriff aus dem Internet auf vom Internet entkoppel ten Rechnern



Diese Anforderung ist faktisch nicht umsetzbar, da alle Systeme im Internet vernetzt sind, die Daten werden in Systemen im Netz erhoben, werden durch ein einheitliches Netz transportiert und wieder in Systemen verarbeitet, welche ebenfalls online sind. Auch das VPN der Bedarfsträger ist ein internetbasiertes System und muss mit dem Auskunftssystem zwangsläufig verbunden werden. • die notwendige Mitwirkung von min destens zwei Personen beim Zugriff auf die Daten, die dazu durch den Verpflichteten besonders ermächtigt worden sind



Diese Anforderung ist für die Masse der kleine Provider, welche nur eine Handvoll Mitarbeiter beschäftigen, faktisch nicht umsetzbar.



Rechtmäßigkeit und Verhältnismäßigkeit sollen über ein ordentliches Gesetzgebungsverfahren gewährleistet werden, um stabile Rechtssicherheit für Bürger und Unternehmen zu erreichen. Insbesondere darf die Frage der Verhältnismäßigkeit, auch im Hinblick auf die vom Bundesverfassungsgericht entwickelte Überwachungsgesamt rechnung, nicht wieder bewusst den Gerichten überlassen werden. Die Komplexität der Anforderungen sowie die Umsetzungsfrist müssen angemessen sein und eine Gleichbehandlung von TK- und OTT-Diensten ist zum Erhalt fairer Wettbewerbsbedingungen notwendig.



Martin Kissel, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG



Foto: Barbara Gandenheimer



Foto: Privat



Renate Künast, MdB, Bündnis 90/Die Grünen, Vorsitzende Ausschuss Justiz und Verbraucherschutz



Wir stehen den großen Gefahren durch den internationalen Terrorismus und der organisierten Kriminalität gegenüber und möchten eine effektive Straf verfolgung gewährleisten. Die Vorratsdatenspeicherung kann der einzige Ermittlungsansatz zur Aufklärung schwerster Verbrechen sein. Der aktuelle Gesetzesentwurf ist daher ein gelungener Kompromiss zwischen einer möglichst großen Sicherheit und dem grundrechtssensiblen Eingriff in unsere Daten innerhalb der Vorgaben des BVerfG und des EuGH.



Dr. Volker Ullrich, CDU/CSU, MdB



Über eco e c o i s t s e i t 1 9 9 5 d e r Ve r band der Internetw irtschaft in Deutschland und vertritt deren Interessen gegenüber der Politik und in internationalen Gremien. eco (www.eco.de) ist mit mehr als 800 Mitgliedsunternehmen d e r größte Ve rban d d e r Internetw irtschaft in Europa. Seit 1995 gest altet der eco Ve r b a n d   m a ß g e b l i c h   d i e Ent wicklung des Internet in Deutschland, fördert neue



Im Bereich der dynamischen IP-Adresse haben viele Anbieter, auch wegen der bekannten Adressknappheit, „Carriergrade NAT“ eingesetzt. Tausende Nutzer teilen sich eine IP. Somit können nicht mehr Anschlüsse zur IP-Adresse zugeordnet werden. Für den verbleibenden Rest von festen und dynamischen IP Adressen bei Nutzern, die z.B. nach Verbrauch abgerechnet werden, haben wir festgestellt, dass die Zeitfenster, die uns genannt werden, weit von den tatsächlichen Ereignissen entfernt liegen. Spitzenreiter bis dato 14 h Differenz. Die Quellen, aus denen die Ermittlung der IP-Adresse bezgl. Rechtsverletzungen kommen, erscheinen mir ebenfalls als dubios und wenig zuverlässig. Hier liegt die Sicherheit der Zuordnung bei gerade einmal 80 Prozent. Mein Fazit für den Gesetzentwurf: nicht praktikabel!



Peter-Paul Poch, Regulierung und Datenschutz, Mitglied des Beirates der DNS:NET Internet Service GmbH



Impressum Technologien, Infrastrukturen und Märkte, formt Rahmen bedingungen und vertritt die Interessen der Mitglieder gegenüber der Politik und in internationalen G remien. In den eco Kompetenzgruppen sind alle wichtigen Experten und Entscheidungsträger der Internetwirtschaft vertreten und treiben aktuelle und zu kü nf ti g e I nte rn et th e m e n voran.



Herausgeber: eco – Verband der Internetwirtschaft e. V. Harald A. Summa Lichtstraße 43h 50825 Köln Redaktion: Sidonie Krug



Foto: SPD Parteivorstand/ Susie Knoll, Florian Jaenicke



Michael Konken, Bundesvorsitzender des Deutschen Journalisten-Verbands (DJV)



Die Wiedereinführung der Vorrats datenspeicherung ist rechtsdogmatisch der größte Dammbruch seit dem großen Lauschangriff. Der Versuch ist rechtspolitisch falsch, widerspricht dem EuGH und ist ein Frontalangriff auf die Grundrechte. Bleibt zu hoffen, dass Minister Maas vom Bundesverfassungsgericht gestoppt wird. Oder stoppen ihn die Telekommunikationsunternehmen? Die sollen ein Investitionsrisiko im dreistelligen Millionenbereich tragen. Noch besser wäre: die Kritiker in der SPD machen ihrem Parteivorsitzenden ordentlich Druck. Nächster Termin in dieser Sache ist der 21. September, dann ist Anhörung im Rechtsausschuss.



Was halten Sie von der geplanten Wiedereinführung der Vorratsdaten speicherung? Foto: Privat



Die Wiedereinführung der anlasslosen Vorratsdatenspeicherung in Deutschland ist nicht nur ein Rückschritt für Bürgerrechte und Datenschutz, sondern auch eine Bedrohung für den Informantenschutz der Journalistinnen und Journalisten. Zwar sollen Journalisten zum Teil von der Vorratsdatenspeicherung ausgenommen werden, aber wie das in der Praxis funktionieren soll, bleibt das Geheimnis des Gesetzgebers. Wir setzen auf das Nein des Bundesverfassungsgerichts.



Foto: www.gruene.de



Foto: Pasquale d‘Angiolillo



Expertenstimmen zur Vorratsdaten speicherung



Nachdem die obersten Gerichte in Deutschland und Europa die Vorratsdatenspeicherung nicht völlig verboten haben, geht die Debatte weiter. Ich plädiere sehr dafür, aus den Schützengräben der vergangenen Jahre herauszukommen. Der Bundesjustizminister hat europaweit den grundrechtschonendsten und restriktivsten Entwurf für eine Neuregelung vorgelegt. Gleichwohl setze ich mich für eine regel mäßige Evaluierung einer solchen Neuregelung ein, um den Nutzen für die Gefahrenabwehr und Strafverfolgung überhaupt ermessen zu können.



Christian Flisek, SPD, MdB Politikbrief An- / Abmeldung: Sie möchten den eco Politikbrief künftig regelmäßig per Post erhalten oder ihn abbestellen? Möchten uns Ihre Meinung zu einem Beitrag mitteilen? Schreiben Sie uns unter [email protected].
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Soviel kostet die Vorratsdatenspeicherung - eco - Verband der ... 

Vorratsdatenspeicherung wieder auf die. Tagesordnung. ... speicherung auf die Strafverfolgung bisher belegt ist. ..... ten sollen grundsÃ¤tzlich von der Speiche-.
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eco Politikbrief - eco - Verband der Internetwirtschaft eV 

prinzip fest, das heißt, Suchmaschinen- ... Inhalt ist. Die Informationen selbst, hier ein Zeitungsartikel auf dem Online- .... aber eine zusätzliche Option für die.
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eco Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Vorratsdatenspeicherung 

08.06.2015 - Die Bundesregierung geht davon aus, dass der neue Vorschlag ... vor allem an der Zuordnung von IP-Adressen: Diese sollen nach Â§113 b Ab-.
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eco Positionspapier NIS-Richtlinie - eco - Verband der ... 

GewÃ¤hrleistung einer hohen, gemeinsamen Netzwerk- und. Informationssicherheit in der Union (NIS-Richtlinie). Berlin, 30. Juli 2015 eco - Verband der ...
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eco Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Vorratsdatenspeicherung 

08.06.2015 - Mai hat die Bundesregierung die Neuregelung der ..... diensten enorme Kosten fÃ¼r Anschaffung und Implementierung der fÃ¼r die Speiche-.
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Freies WLAN - eco - Verband der Internetwirtschaft eV 

(WLAN, UMTS/LTE, Festnetz), auch einen Beitrag zur flÃ¤chendeckenden. Versorgung mit breitbandigen Internet- zugÃ¤ngen abseits von Ballungszentren.
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eco Trend Report 2020 - eco - Verband der Internetwirtschaft eV 

eco Internet Trends 2020. Bis 2020 wird die E-Mail durch Instant Messaging-. Dienste oder durch Social-Media-Kommunikation ersetzt (beruflich wie privat).
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Factsheet - eco - Verband der Internetwirtschaft eV 

20.05.2015 - DE29 3705 0198 0012 9629 73. Deutsche Bank KÃ¶ln. Kto.-Nr. 195 1474. BLZ 370 700 60. Vereinsregister KÃ¶ln 14478. VAT-ID DE 182676944.
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Die deutsche Internetwirtschaft 2015 â€“ 2019 - eco - Verband der ... 

Ã¼berschaubaren Segment der Internet Exchanges zu keinen M&A-AktivitÃ¤ten im Jahr 2014. Ã˜ Sales Multiple (Welt). â€¢. â€¢. â€¢. â€¢. â€¢. â€¢. â€¢. â€¢. Kum. Marktanteil der Top-3- ...
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Die deutsche Internetwirtschaft 2015 â€“ 2019 - eco - Verband der ... 

Immer mehr Menschen kaufen online ein oder erledigen dort ihre BankgeschÃ¤fte. ... In einem ersten Schritt werden wir deshalb bis zum Jahr 2018 fÃ¼r eine ...
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eco Umfrage IT-Sicherheit 2016 - eco - Verband der Internetwirtschaft eV 

Internet of Things. Kritische. Infrastrukturen. Cloud Computing. Datenschutz. Mobile. Big Data. Geheimdienste. Treiber von VerÃ¤nderungen. 2016. 2015. IoT und ...
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Factsheet - eco - Verband der Internetwirtschaft eV 

20.05.2015 - Januar 2008: Das nationale Gesetz zur Umsetzung der Euro- pÃ¤ischen Richtlinie Ã¼ber die Vorratsdatenspeicherung tritt in. Deutschland in Kraft ...
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Die geplante Umstrukturierung der Bundeswehr - Verband der ... 

09.08.2017 - Die nÃ¤chsten Partner fÃ¼r das Konzept â€žAnkerarmeeâ€œ sollen RumÃ¤nien und Tschechien werden. Daher wurden mit diesen LÃ¤ndern im FrÃ¼hjahr ...
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ECO 1 · ECO 2 

completely natural, hand-finished wood without the addition of any treatment. Any movements, cracks and changes in the a
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ECO 1 · ECO 2 

CEDRO CONTRACT · CEDAR CONTRACT FINISHING · ZEDER CONTRACT AUSFÜHRUNG. CÈDRE FINITION CONTRACT · CEDRO ACABADO CONTRACT.
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Schutzlücken durch Wegfall der Vorratsdatenspeicherung? (PDF) 

zur Beratung der Teilnehmer, zur Versendung von Informationen nach § 98 Abs. 1 ...... LKA Nordrhein-Westfalen: Kampagne gegen Enkeltrick, Düsseldorf 4.
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Schutzlücken durch Wegfall der Vorratsdatenspeicherung? (PDF) 

Aufklärungsquoten: Trends in ausgewählten Deliktsbereichen . ...... einem Unternehmen mit Sitz im Inland, die an einer inländischen Börse zur Teilnahme am.
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POLY ECO POLY ECO 

Poly Eco è un'irroratrice molto versatile adatta a realizzare varie tipo- logie di ... 318. 1500. 2900. 1350. 1350. •. 4
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IP-Vorratsdatenspeicherung stoppen! - Daten-Speicherung.de 

10.06.2011 - In Verbindung mit Internet-Nutzungsdaten, die staatliche ..... durch plakative Forderungen und fÃ¼r den Staat kostenlose Paragrafen beseitigen.
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Vorratsdatenspeicherung: Das Problem der gespeicherten ... - NZZ 

03.12.2015 - Dies steht im Widerspruch zur Bundesverfassung und zur EuropÃ¤ischen Menschenrechtskonvention. Dennoch mÃ¶chten der Bundesrat und der ...
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Die Ebola-Epidemie in Westafrika - Verband der Reservisten der ... 

05.12.2014 - Oktober finden tÃ¤glich FlÃ¼ge im Auftrag von UNMEER (UN Mission for Ebola Emergency Response) ... betrÃ¤gt zwischen zwei und 21 Tagen.
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Die Ebola-Epidemie in Westafrika - Verband der Reservisten der ... 

05.12.2014 - Einem Aufruf zur freiwilligen Hilfe von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen folgten mehr als 3.000 Soldaten,. Reservisten und zivile ...
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Die 53. MÃ¼nchner Sicherheitskonferenz - Verband der Reservisten der ... 

20.02.2017 - wurde auch diskutiert wie die Globalisierung durch internationale Organisationen so ausgestaltet werden kann, dass Konflikten und Kriegen in ...
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GELD KOSTET ZUVIEL PDF 

discover the manual that you might want with great ease andsimplicity ... with geld kostet zuviel PDF, include : Graphics Card Buyers Guide Chipset, Guys Like ...
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